
Ist die Belastung durch das Tragen von MNB angemessen? 

 

Das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht hat in seinem Beschluss 

vom 28. August 2020 - 3 MR 37/20 - ausgeführt, dass das Tragen einer MNB, 

wenn überhaupt, nur ein geringfügiger und zugleich zumutbarer Eingriff in das 

Recht auf körperliche Unversehrtheit aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG ist. Laut 

Beschluss des Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgerichts ist eine 

durchgängige, das heißt auch für den Schulbetrieb geltende MNB-Pflicht, zu-

dem nicht unverhältnismäßig. Für die Ausweitung der Pflicht zum Tragen einer 

MNB spricht, dass das Schulsystem sehr vulnerabel ist, weil auf einen Min-

destabstand in den Unterrichtsräumen in der Regel verzichtet wird, und dass 

die Schülerinnen und Schüler aufgrund der Schulpflicht gemäß §§ 20, 21 Abs. 

1 Satz 1 SchulG einer potenziellen Gefährdungslage nicht entgehen können, 

sofern kein wichtiger Grund vorliegt, der eine Beurlaubung gemäß § 15 SchulG 

rechtfertigt. Ein starker Anstieg von Infektionen an Schulen hätte nicht nur für 

das Leben und die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler (Artikel 2 Absatz 

2 Satz 1 GG) Folgen, sondern würde sich im Falle von Schulschließungen, die 

infolge des Anstiegs der Infektionszahlen zu veranlassen wären, ebenfalls auf 

das Recht auf Bildung gemäß Artikel 2 Absatz 1 GG in Verbindung mit Artikel 

12 Absatz 2 Verfassung des Landes Schleswig-Holstein auswirken. 


